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Eine geschwarzte Fassung der Stellungnahme (zutreffendes bitte ankreuzen):

Lege ich bei Ist nicht erforderlich

X

Hinweis: Auf der folgenden Seite konnen Sie Ihre Stellungnahme ein-

figen (rechte Spalte). Bitte stellen Sie einen inhaltlichen Bezug her wie
bspw. ,,Punkt C.2.b) Anschlusskapazitat (linke Spalte).




Inhaltlicher Bezug

C3a & C6:
(Planerischer Teil -
Ziel-Zustand &
Klimaschutzziele)

Stellungnahme einfiigen

Wir begruf3en, dass die Minderungsziele gem. § 4
Abs. 1S.4i. V. m. Anlage 3 Klimaschutzgesetz zu
bertucksichtigen sind. Wir begruf3en sehr, dass
auch ambitioniertere Landes-Klimaschutzziele
bertcksichtigt werden sollen. Jedoch bleibt unklar,
wie diese zu operationalisieren sind. Die BNetzA
sollte hierzu klare Vorgaben machen, auch um
eine Koharenz und eine klare Erwartungshaltung
auf kommunaler Ebene sicherzustellen. 8§ 71k
GEG stellt dartber hinaus jedoch Anforderungen,
die unserer Auffassung nicht umfassend genug in
dem Festlegungsentwurf enthalten sind. Denn 8§
71k GEG verlangt, dass nicht nur die Klimaziele zu
beriicksichtigen sind, sondern auch die
,verbleibenden Treibhausgasemissionen®
Deutschlands, insbesondere in den genannten
Stichjahren 2035 und 2040. Nicht
genehmigungsfahig sollten deshalb Netze sein, die
erst nach dem 31.12.2034 auf Wasserstoff
umsteigen, sofern nach den Projektionen nach §
5a KSG die Emissionsziele fur die Jahre 2035
oder 2040 nicht eingehalten werden. Nach Anlage
3 KSG entsprachen die Anforderungen der
Zieljahre einer Gesamtreduktion von -77% bzw.
-88%. Wir empfinden es daher als zwingend
notwendig, dass dies klar in der Festlegung und
der Begriindung bertcksichtigt wird. In den
Jahresminderungszielen nach Anlage 3 KSG
werden die Gesamtemissionen Deutschland
bertcksichtigt, die per Rechtsverordnung nach § 4
Abs. 4 KSG seitens der Bundesregierung bis Ende
des Jahres 2024 wiederum in Gesamtbudgets
(Budgetansatz) ubersetzt werden mussen
(,Jahresemissionsgesamtmengen®). Die
Jahresemissionsgesamtmenge fur 2035 misste
unseres Erachtens 288 Millionen Tonnen
CO2-Aquivalent und fiir 2040 150 Millionen
Tonnen CO2-Aquivalente betragen. Sofern nach §
5a KSG projiziert wird, dass kein Budget mehr
nach 2035 und respektiv 2040 vorhanden ist,
kénnen entsprechend den Vorgaben von § 71k
Abs. 1 Nummer 2c) GEG keine
Wasserstofffahrplane genehmigt werden, die bis

zum Stichdatum nicht ganzlich auf Wasserstoff
iimneactienan cind Nenn § 71k Ahe 1 Niiimmer 2¢
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	Stellungnahme einfügen 1: Wir begrüßen, dass die Minderungsziele gem. § 4 Abs. 1 S. 4 i. V. m. Anlage 3 Klimaschutzgesetz zu berücksichtigen sind. Wir begrüßen sehr, dass auch ambitioniertere Landes-Klimaschutzziele berücksichtigt werden sollen. Jedoch bleibt unklar, wie diese zu operationalisieren sind. Die BNetzA sollte hierzu klare Vorgaben machen, auch um eine Kohärenz und eine klare Erwartungshaltung auf kommunaler Ebene sicherzustellen. § 71k GEG stellt darüber hinaus jedoch Anforderungen, die unserer Auffassung nicht umfassend genug in dem Festlegungsentwurf enthalten sind. Denn § 71k GEG verlangt, dass nicht nur die Klimaziele zu berücksichtigen sind, sondern auch die „verbleibenden Treibhausgasemissionen“ Deutschlands, insbesondere in den genannten Stichjahren 2035 und 2040. Nicht genehmigungsfähig sollten deshalb Netze sein, die erst nach dem 31.12.2034 auf Wasserstoff umsteigen, sofern nach den Projektionen nach § 5a KSG die Emissionsziele für die Jahre 2035 oder 2040 nicht eingehalten werden. Nach Anlage 3 KSG entsprächen die Anforderungen der Zieljahre einer Gesamtreduktion von -77% bzw. -88%. Wir empfinden es daher als zwingend notwendig, dass dies klar in der Festlegung und der Begründung berücksichtigt wird. In den Jahresminderungszielen nach Anlage 3 KSG werden die Gesamtemissionen Deutschland berücksichtigt, die per Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 4 KSG seitens der Bundesregierung bis Ende des Jahres 2024 wiederum in Gesamtbudgets (Budgetansatz) übersetzt werden müssen („Jahresemissionsgesamtmengen“). Die Jahresemissionsgesamtmenge für 2035 müsste unseres Erachtens 288 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent und für 2040 150 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente betragen. Sofern nach § 5a KSG projiziert wird, dass kein Budget mehr nach 2035 und respektiv 2040 vorhanden ist, können entsprechend den Vorgaben von § 71k Abs. 1 Nummer 2c) GEG keine Wasserstofffahrpläne genehmigt werden, die bis zum Stichdatum nicht gänzlich auf Wasserstoff umgestiegen sind. Denn § 71k Abs. 1 Nummer 2c macht klar, dass nur unter „Berücksichtigung der verbleibenden Treibhausgasemissionen” H2-Pläne genehmigt werden können. Dies ist damit zu begründen, dass eine spätere Umstellung einen weiteren Erdgasverbrauch über die Stichdaten 2035/2040 hinaus erfordert. Damit verbunden wären weitere THG-Emissionen, die den Anforderungen nach § 71k Abs. 1 Nummer 2c GEG jedoch widersprechen würden und insgesamt zu Mehremissionen führen werden, die direkt im Umstellungsgebiet anfallen. Die BNetzA sollte auch in der Lage sein zu prüfen, dass es durch die späte Umstellung auf Wasserstoffnetzausbaugebiete nach § 71k GEG – und den damit höheren Erdgasverbrauch – nicht in Summe zu einer Gefährdung der Einhaltung dieser gesetzlichen Klimaziele Deutschlands führt. Hierzu ist es erforderlich, dass die jeweiligen Betreiber der Gasverteilernetze in ihren Fahrplänen darlegen, ob und inwiefern es durch die Festlegung der Wasserstoffnetzausbaugebiete zu Emissionen durch den Betrieb von Gasheizungen in dem betroffenen Gebiete kommt.
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